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Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXX mit dem 
das VersoJt'gungssicherungsgesetz geändert 

. wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

(Verfassungsbestimmung) 

(1) Die Erlassung und Aufhebung von V orschrif­
ten, wie sie im Art. Ii des Versorgungssicherungs-' 
gesetzes, BGBL Nr'. 282/1980, in der Fassung des 
Art. JI des vorliegenden Bundesgesetzes enthalten 
sind, sowie die Vollziehung dieser Vorschriften 
sind vom Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes' bis 
zum Ablauf des 30. Juni 1984 auch in den Belangen 
Bundessache, hinsichtlich derer das Bundes-V'erfas­
sungsgesetz in der Fassung von 1929 etwas anderes 
vorsieht. Die in diesen Vorschriften geregelten 
Angelegenheiten können - unbeschadet der Stel­
lung des Landeshauptmannes gemäß Art. 102 
Abs.1 B-VG - nach Maßgabe des § 4 Abs. 3 von 
Einrichtungen der gesetzlichen Interessenvertretun­
gen im übertragenen Wirkungsbereich als Bundes­
behörden unmittelbar versehen werden. 

(2) Die im BGBL Nr. 282/1980 unter Art. I 
Abs. 2, 3 und 4 enthaltenen Bestimmungen bleiben 
bis zu dem in Abs. 1 genannten Zeitpunkt in Kraft. 

Artikel 11 

Das Versorgungssicherungsgesetz wird geändert 
wie folgt: ' 

1. In § 1 letzter Teil des Satzes ist das Wort 
"sofern" zlf ersetzen durch "insoweit". 

2. In § 3 Abs. 3 hat der erste Satz zu lauten: 

,,(3) Betreffen die Lenkungsmaßnahmen Sachgü­
ter, die in der Anlage zum Preisgesetz, BGBL 
Nr.260/1976, in der jeweils geltenden Fassung 
nicht genannt sind, und ist die Bestimmung volks­
wirtSchaftlich gerechtfertigter Preise zur Aufrecht­
erhaltung oder Wiederherstellung einer ungestör­
ten Produktion sowie zur Sicherung der Versor­
gung der Bevölkerung und sonstiger Bedarfsträger 

einschließlich jener für Zwecke, dei militärischen 
Landesverteidigung erforderlich, so hat der Bun­
desminister für Handel, Gewerbe und Industrie in 
der Verordnung gemäß § 1 auszusprechen, daß die 

, angeordneten Lenkungsmaßnahmen als Lenkungs­
oder Bewirtschaftungsmaßnahmen im Sinne des 
§ 1 a Abs. 1 zweiter Satz des Preisgesetzes zu gel­
ten haben." 

,3. In § 8 Abs. 1 hat die Einleitung zu lauten: 

,,(1) Zur Begutachtung von Verordnungen, zur 
Beratung und Empfehlung von anderen V ollzugs­
maßnahmen sowie zur Beratung in Fragen der vor­
beugenden Versorgungssicherung hat sich". 

4. Dem § 8 ist folgender Abs. 4 anzufügen: 

,,(4) Außer den in Abs. 2 genannten Mitgliedern 
können mit Zustimmung des Vorsitzenden weitere 
Personen als Sachverständige an den Sitzungen des 
Bundes-Versorgungssicherungsausschusses teilneh-
men, " 

5. In den §§8 Abs. 3, 9 Abs.2 sowie 10 Abs. 1 
und 3 sind jeweils das W Oft "Ersatzmann" durch , 
"Ersatzmitglied" und das Wort "Ersatzmänner" 
durch "Ersatzmitglieder" zu ersetzen. 

6, Dem § 9 ist folgender Abs. 3 anzufügen: 

,,(3) In der Geschäftsordnung können auch 
Regelungen über die Errichtung von Fachausschüs­
sen, insbesondere zur Beratung und Begutachtung 
von anderen Vollzugsmaßnahmen im Sinne des § 8 

, Abs. 1, vorgesehen werden. Die Mitglieder der 
Fachausschüsse müssen nicht dem Bundes-Versor­
gungssicherungsausschuß angehören." 

7. In § 10 Abs. 3 hat der le~zte Halbsatz zu lau­
ten: 
"die Bestimmungen des § 8 ·Abs. 3 und 4 und des 
§ 9 Abs. 2 und 3 sind sinngemäß anzuwenden." 

8. § 13 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,( 1) Die Mitglieder des Bundes-Versorgungs­
sicherungsausschusses, der Landes-V ersorgungs­
sicherungsausschüsse, der Fachausschüsse sowie 
deren Ersatzmitglieder und Sachverständige dürfen 

1063 der Beilagen XV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 1 von 8

www.parlament.gv.at



2 1063 der Beilagen 

Tatsachen sowie Geschäfts- oder Betriebsgeheim­
nisse, die ihnen ausschließlich in dieser Eigenschaft 
anvertraut worden oder zugänglich geworden sind, 
während der Dauer ihrer Bestellung und auch nach 
ihrer Entlassung nicht offenbaren, oder verwerten, 
wenn dies im Interesse einer Gebietskörperschaft 
oder der Parteien geboten ist." 

9. § 15 hat zu lauten: 

,,§ 15. Dieses Bundesgesetz tritt mit Ablauf des 
30. Juni 1984 außer Kraft. 

10. In der Anlage 1 Z 1 hat die zweite Waren­
gruppe zu lauten: 

,,- Mineralische Stoffe, ausgenommen minerali­
sche Brennstoffe, Mineralöle und ihre Destillations­
produkte soweit sie der Energiegewinnung die­
nen," . 

Artikel III 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit -1. Juli 1982 in 
Kraft. 

(2) Mit der Vollziehung des Art. I ist die Bundes­
regierung betraut. Die Vollziehung des Art. II rich­
tet sich nach Art. III des Versorgungssicherungsge­
setzes. 
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VORBLATT 

Problem: 

Das Versorgungssicherungsgesetz läuft wie die übrigen sogenannten Wirtschaftsgesetze am 30. Juni 
1982aus.- . 

Ziel: 

Weiiergeltung des Gesetzes. Weitergehende Einbindung der Interessenvertretungen in die Entschei­
dungsfindung in einer allfälligen Krisensituation. 

Inhalt: 

Verlängerung der. Geltungsdauer des Gesetzes. Erweiterung der Aufgaben der Versorgungs siche­
rungsausschüsse und Einrichtung von Fachausschüssen. 

Alternative: 

.Keine. 

Kosten: 

Keine. 

1063 der Beilagen XV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 3 von 8

www.parlament.gv.at



4 1063 der Beilagen 

Erläuterungen 

I.. Allgemeiner Teil 

Anläßlich d.er letzten Änderung der Wirtschafts­
ges~tze im Jahre 1980 ist das Versorgungssiche­
rungsgesetz wie die anderen Gesetze dieses Berei­
ches mit einer Geltungsdauer bis 30. Juni 1982 ver­
sehen worden. 

Das Versorgungssicherungsgesetz trifft V orsor­
gen zur Bewältigung von allfälligen Krisen, eine 
Vollziehungspraxis in solchen Situationen isi daher 
nicht gegeben. ~m Zusammenhang mit dem bereits 
konstituierten Bundes-V ersorgungssicherung~aus­
schuß und anläßlich von Überlegungen betreffend 
allfällige Durchführungsmaßnahmen auf Grund 
dieses Gesetzes zeigt es sich, daß eine weiterge­
hende Einbindung der Interessenvertretungen im 
Bereich der Entscheidungsfindung nach Erlassung 
von Verordnungen sinnvoll erscheint. Die meisten 
Bestimmungen der Novelle dienen diesem Zw~ck. 

11. Besonderer Teil 

Zu Art. I: 

Die Verfassungsbestimmung des Abs. 1 wurde 
ihrem Inhalt nach nicht geändert. Unabhängig von 
Abs. 1 bestehen die Verfassungsbestimmungen der 
Abs. 2 bis 4, die die Einschaltung des Hauptaus­
schusses des Nationalrates im Zusammenhang mit 
der Erlassung von Verordnungen regeln. Um diese 
Absätze nicht bei jeder Verlängerung in ihrem vol­
len Wortlaut wiederholen zu müssen, ihren Bestand 
als Verfassungsbestimmungen aber weiterhin zu 
sichern, wurde der neue Abs. 2 vorgeschlagen. 

Zu Art. 11: 

ZuZlund2: 

Die vorgesehenen Änderungen stellen lediglich 
eine Anpassung an die Terminologie des Preisgeset­
zes sowie eine Zitieranpassung dar. 

ZuZ3: 

Durch die "vorgesehene Ergänzung soll verdeut­
licht werden, daß sich der Bundesminister für 

Handel, Gewerbe urid Industrie bzw. der jeweilige 
Landeshauptmann der Versorgungssicherungsaus­
schüsse auch nach der Erlassung von Verordnun­
gen bedienen kann. 

ZuZ5: 

Diese Änderung erfolgt in Erfüllung der Emp­
fehlung der Bundesregierung vom 10. März 1981 
betreffend die Vermeidung unsachlicher Differen­
zierungen zwischen Mann und Frau in der Rechts­
ordnung. 

ZuZ6: 

Die vorgeschlagene Bestimmung eröffnet die 
Möglichkeit der Errichtung von Fachausschüssen, 
deren sich der Bundesminister in Krisensituationen 
bei der Durchführung von Lenkungsanordnungen 
bedienen kann. Fachausschüsse können insbeson­
dere . auch für einzelne Bereiche (Branchen) errich-
tet werden. . 

ZuZ7: 

Die für den Bundes-Versorgungssicherungsaus­
schuß vorgesehenen Neuerungen sollen auch für 
die Landes-Versorgungssicherungsausschüss,e gel­
ten. 

ZuZ8: 

Die Ergänzung des § 13 Abs. 1 ergibt sich aus 
den Z 4 und 5. 

ZuZ9: 

Diese Regelung trägt der vorgeschlagenen Ver-
1ängerung der Geltungsdauer des Versorgungssi­
cherungsgesetzes um 2 Jahre Rechnung. 

ZuZ 10: 

Mineralische Brennstoffe, Mineralöle und ihre 
Destillationsprodukte werden entweder Zur Ener­
giegewinnung oder als Rohstoff zur Erzeugung 
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1063 der Beilagen 5 

anderer Waren verwendet. Das Energielenkungsge­
setz sl:ellt in seiner Zielsetzung lediglich auf die 
Sicherung der Energieversorgung ab. Die vorge­
schlagene Bestimmung bezieht mineralische Brenne 
stoffe, Mineralöle und ihre Destillationsprodukte, 
soweit sie als Rohstoffe zur Erzeugung anderer 
Waren verwendet werden, in den Geltungsbereich 
des Versorgungssicherungsgesetzes ein .. Durch die 
Subsidiaritätsklausel des § 1 Versorgungssiche­
rungsgesetz werden Doppelgeleisigkeiten bzw. 

überschneidungen mit anderen Bundesgesetzen, 
insbesondere dem Energielenkungsgesetz, vermie­
den. 

Zu Art. II1: 

Das DatuJ;Il des Inkrafttretens dieses Entwurfes 
in Gesetzesform ergibt sich aus dem Datum des 
Auslaufens des Versorgungssicherungsgesetzes mit 
30. Juni 1982. 
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Textgegenüberstellung 

G 'e I t end e r Tex t : 

Artikel I 

(Verfassungsbestimmung) 

(1) Die Erlassung und Aufhebung von Vorschriften, wie sie im Art. II des vor­
'liegenden Bundesgesetzes enthalten' sind, sowie die Vollziehung dieser Vor­
schriften sind vom' Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes bis zum Ablauf des 

. 30. Juni 1982 auch in den Belangeri Bundessache, hinsichtlich derer das Bundes-' 
Vedassungsgesetz in der Fassung von 1929 etwas anderes vorsieht. Die im 
Art. II geregelten Angelegenheiten können - unbeschadet der Stellung des Lan­

, deshauptmannes gemäß Art. 102 Abs. 1 B-VG - nach Maßgabe des § 4 Abs. 3 
von Einrichtungen der gesetzlichen Interessenvertretungen im übertragenen 
Wirkungsbereich als Bundesbehörden unmittelbar versehen werden. 

(2) Die Erlassung von Verordnungen des Bundesministers für Handel, 
Gewerbe und Industrie auf Grund des Art. II des Versorgungssicherungsgesetzes 
bedad, soweit derartige Verordnungen nicht ausschließlich die gänzliche oder 
teilweise Aufhebung in Geltung stehender Verordnungen zum Gegenstand 
haben, der Zustimmung des Hauptausschusses des Nationalrates. 

(3) Bei Gefahr im Verzug sind Verordnungen des Bundesministers für Han­
del, Gewerbe und Industrie auf Grund des Art. rr des Versorgungssicherungsge­
setzes gleichzeitig mit dem Antrag auf Erteilungder Zustimmung des Hauptaus- : 
schusses des Nationalrates zu erlassen. Verordnungen, deren Erlassung die 
Zustimmung des Hauptausschusses nicht vorangegangen ist, sind unverzüglich 
aufzuheben, wenn der Hauptausschuß ihrer Erlassung nicht oder nicht innerhalb 
der dem Einlangen des Antrages folgenden Woche zustimmt. 

(4) Beschlüsse des Hauptausschusses des Nationalrates, mit denen die in den 
Abs. 2 und 3 erwähnte Zustimmung erteilt wird, können nur in Anwesenheit von 
mindestens der Hälfte seiner Mitglieder und mit einer Mehrheit von zwei Drit­
teln der abgegebenen Stimmen gefaßt werden. 

Artikel 11 

§ 1. Der Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie ist ermächtigt, 
,. . . . . . . . . . unbedingt edorderliche Lenkungsmaßnahmen anzuordnen, sofern 
diese Waren nicht Lenkungen nach anderen Bundesgesetzen unterliegen. 

Entwurfstext : 

Artikel I 

(Verfassungsbestimmung) , 

, (1) Die Erlassung und Aufhebung von Vorschriften, wie sie im Art. II des Ver­
sorgungssicherungsgesetzes, BGBI. Nr. 28211980, in der Fassung des Art. lIdes 
vorliegenden Bundesgesetzes enthalten sind, sowie die Vollziehung dieser V or­
schriften sind vom Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes bis zum Ablauf des' 
30. Juni 1984 auch in den Belangen Bundessache, hinsichtlich derer das Bundes­
Verfassungsgesetz in der Fassung von 1929 etwas anderes vorsieht. Die in diesen 
Vorschriften geregelten Angelegenheiten können - unbeschadet der Stellung 
des Landeshauptmannes gemäß Art. 102 Abs. 1 B-VG - nach Maßgabe des § 4 
Abs. 3 von Einrichtungen der gesetzlichen Interessenvertretungen im übertrage­
nen Wirkungsbereich als Bundesbehörden unmittelbar versehen werden. 

(2) Die im BGBI. Nr 282/1980 unter Art. lAbs. 2, 3 und 4 enthaltenen 
Bestimmungen bleiben bis zu dem in Abs. 1 genannten Zeitpunkt in-Kraft. 

Artikel 11 

§ 1. Der Bundesminister für Handel, Geweibe und Industrie ist ermächtigt, 
. . . . . . .. unbedingt erforderliche Lenkungsmaßnahmen anzuordnen, insoweit 
diese Waren nicht Lenkungen nach anderen Bundesgesetzen unterliegen. 
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Geltender Text: 
§ 3. 

(3) Betreffen die Lenkungsmaßnahmen Sachgüter, die in der Anlage zum 
Preisgesetz, BGBI. Nr. 260/1976, in der jeweils geltenden Fassung, nicht 
genannt sind, und ist die Bestimmung voikswirtschaftlich gerechtfertigter Preise 
zur Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung einer ungestörten Produktion 
sowie zur Sicherung der Versorgung der Bevölkerung und sonstiger Bedarfsträ­
ger einschließlich jener für militärische Landesverteidigung erforderlich, so hat 
der Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie in der Verordnung 
gemäß § 1 auszusprechen, daß die angeordneten.,Lenkungsmaßnahmen als len­
kungs- oder Bewirtschaftungsmaßnahmen im Sinne des § 1 Abs. 2 zweiter Satz 
des Preisgesetzes zu gelten haben. . 

§ 8. (1) Zur Begutachtung von Verordnungen und zur Beratung in grundsätz­
lichen Fragen der vorbeugenden Yersorgungssicherung hat sich ..... 

Bisher keine solche Regelung. 

Bisher keine solche Regelung. 

§ 10. (3) ..... ; die Bestimmungen des § 8 Abs. 3 und des § 9 Abs. 2 sind sinn­
gemäß anzuwenden. 

§ 13. (1) Die Mitglieder des13undes-Versorgungssicherungsausschusses und 
der Landes-Versorgungssicherungsausschüsse sowie deren Ersatzmänner dürfen 
Tatsachen sowie Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse, die ihnen ausschließlich 
in dieser Eigenschaft anvertraut worden oder zugänglich geworden sind, wäh­
rend der Dauer ihrer "Bestellung und auch nach ihrer Entlassung nicht offenba­
ren oder verwerten, wenn dies im Interesse einer Gebietskörperschaft oder der 
Parteien geboten ist. 

§ i5. Dieses BUn'desgesetz tritt am 1. Juli 1980 in Kraft und mit Ablauf des 
30. Juni 1982 außer Kraft. . 

Entwurfstext: 

§3. 

(3) Betreffen die Lenkungsmaßnahmen Sachgüter, die in der Anlage zum 
Preisgesetz, BGBI. Nr. 260/1976, in der jeweils geltenden Fassung, nicht 
genannt sind, und ist die Bestimmung volkswirtschaftiich gerechtfertigter Preise 
zur Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung einer ungestörten Produktion 
sowie zur Sicherung der Versorgung der Bevölkerung und sonstiger Bedarfsträ­
ger einschließlich jener für Zwecke der militärischen Landesverteidigung erfor­
derlich, so hat der Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie in der 
Verordnung gemäß § 1 auszusprechen, daß die angeordneten Lenkungsmaßnah­
men als Lenkungs- oder Bewirtschaftungsmaßnahmen im Sinne des §1 a Abs. 1 
zweiter Satz des Preis gesetzes zu gelten haben. 

§ 8. (1) Zur Begutachtung von Verordnungen, zur Beratung und Empfehlung 
von anderen Vollzugsmaßnahmen sowie zur Beratung in Fragen der vorbeugen­
den Versorgungssicherung hat sich ..... 

(4) Außer den in Abs. 2 genannten Mitgliedern können mit Zustimmung des 
Vorsitzenden weitere Personen als Sachverständige an den Sitzungen des Bun­
des-Versorgungssicherungsausschusses teilnehmen. 

§ 9 ..... . 

(3) In der Geschäftsordnung können auch Regelungen über die Errichtung 
von Fachausschüssen, insbesondere zur Beratung und Begutachtung von anderen 
Vollzugsmaßnahmen im Sinne des§ 8 Abs.1, vorgesehen werden. Die Mitglie­
der der Fachausschusse mü~sen nicht dem Blindes-Versorgungssicherungsaus­
schuß angehören. 

§ 10. (3) .... die Bestimmungen des § 8 Abs. 3 und 4 und des § 9 Abs. 2 und 3 
sind sinngemäß anzuwenden. 

§ 13. (1) Die Mitglieder des Bundes-Versorgungssicherungsausschusses, der 
Landes-V ersorgungssicherungsalisschüsse, der Fachausschüsse sowie deren 
Ersatzmitglieder und Sachverständige dürfen Tatsachen sowie Geschäfts- oder 
BetrieiJsgeheimnisse, die ihnen ausschließlich in dieser Eigenschaft anvertraut 
worden oder zugänglich geworden sind, während der Dauer ihrer Bestellung 
und ·auch nach ihrer Entlassung nicht offenbaren oder. verwerten, wenn dies im 
Interesse einer Gebietskörperschaft oder der Parteien geboten ist. 

§ 15. Dieses Bundesgesetz tritt mit Ablauf des 30. Juni 1984 außer Kraft. 
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Geltender Text: 

Anlage 1 Z 1 2. Warengruppe: 
Mineralische Stoffe, ausgenommen mineralische Brennstoffe, Mineralöle 
und ihre Destillationsprodukte, 

Artikel III 

(1) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist die Bundesregierung 
betraut. . 

(2) Mit der Vollziehung des Art. 11 dieses Bundesgesetzes sind betraut: 
1. hinsichtlich des § 8 Abs. 2 Zider Bundeskanzler beziehungsweise nach 

Maßgabe ihrer Zuständigkeit der Bundesminister für Auswärtige Angele­
genheiten, der Bundesminister für Bauten und Technik, der Bundesminister 
für Finanzen, der Bundesminister für Gesundheit und Umweltschutz, der 
Bundesminister· für Inneres, der Bundesminister für Landesverteidigung, 
der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, der Bundesminister für 
soziale Verwaltung und der Bundesminister für Verkehr; 

2. hinsichtlich des § 10 Abs. 1 Z 1 nach Maßgabe seiner Zuständigkeit der 
. Bundesminister für Landesverteidigung; 

3. hinsichtlich des § 12 der Bundesminister für Inneres; 
4. hinsichtlich des § 5 Abs. 3 vierter bis siebenter Satz, des § 7 und des § 13 

Abs. 2 der Bundesministerfür Justiz; 
5. im übrigen der Bundesminister fur Handel, Gewerbe und Industrie. 

Entwurfstext: 

Anlage 1 Z 1 2. Warengruppe: 
Mineralische Stoffe, ausgenommen mineralische Brennstoffe, Mineralöle 
und ihre Destillationsprodukte sm~,reit sie der Energiegewinnung dienen, 

Artikel III 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Juli 1982 in Kraft. 

(2) Mit der Vollziehung des Art. I ist die Bundesregierung betraut. Die Voll­
ziehung des Art. II richtet sich nach Art. III des Versorgungssicherungsgesetzes. 
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